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Die Botschaften des Regierungsrats gehen in die Beratung der vorberatenden Kommission. Der Regierungsrat 
erarbeitet zu den Anträge der Kommission seine Stellungnahme. Beides wird im Plenum des Grossen Rats beraten 
(=1. Beratung). Dekrete werden einmal beraten und durchlaufen anschliessend die Phase der Inkraftsetzung/ 
Publikation. 

Verfassung und Gesetze gehen nach der 1. Beratung an den Regierungsrat zur Erstattung der Botschaft zur 2. 
Beratung. Diese Botschaft wird wiederum von der Kommission vorberaten, der Regierungsrat nimmt Stellung und 
das Plenum berät die Anträge und schliesst das Verfahren ab. Die Redaktionskommission bereinigt das beschlossene 
Ergebnis der 2.Beratung. Verfassungsänderungen unterliegen jedenfalls einer Volksabstimmung, Gesetze dann, wenn 
im Grossen Rat ein zu tiefes Quorum erreicht wurde oder ein Referendum zu Stande kommt.

Das Endergebnis des Parlamentarischen Verfahrens gelangt in die Phase Inkraftsetzung/Publikation. Diese erreichen 
Sie über einen Link.

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/sk/dokumente_7/recht/rechtsetzung/phasen_der_rechtsetzung/Inkraftsetzung.pdf
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